Gastspielvertrag

	Zwischen der Musikgruppe

vertreten durch
	Killmenoc

Johannes Passig

Windmühlenstraße 1

18057-Rostock

Tel.: 0381-4995674 oder 0174-9974911

booking@killmenoc.de

	 
	(im folgenden Künstler genannt)

	und dem Veranstalter

vertreten durch


	................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

	wird folgender Vertrag geschlossen:



 

	§1
	Der Veranstalter verpflichtet die Künstler für ein Konzert am ______________.
 

Eintreffen der Band um          _______ Uhr

Aufbau und Soundcheck um  _______ Uhr

Einlaß um                               _______ Uhr


Veranstaltungsbeginn:           _______ Uhr 

Auftrittsbeginn:                       _______ Uhr

 
Die Spieldauer beträgt _______ Minuten mit _______ Pausen von jeweils _______ Minuten.
 

	§2
	Die garantierte Gage beträgt ____________ Euro.
In der Gage sind enthalten:

Spesen (Fahrtkosten):

__________ Euro

PA/Licht:

__________ Euro

Zusätzlich werden die Künstler zu _____% an den Eintrittseinnahmen beteiligt

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf _____€ und an der Abendkasse _____€.


Der Veranstalter verpflichtet sich zur Zahlung der genannten Summe *) 
 

( )

direkt vor Konzertbeginn / nach Konzertende bar an einen der Künstler
 

( )

per Überweisung auf das Konto: Jana Wölfel

                                                     Kto.:  1435388  

                                                     BLZ: 13090000
                                                     Betreff: Veranstaltungsort, Datum
bis spätestens ___.___.____ eintreffend.


*) Zutreffendes ankreuzen / Nichtzutreffendes streichen
 
Wird das Zahlungsziel nicht eingehalten, so wird dem Veranstalter für die Zeit der Zahlungsverzögerung der jeweils bankübliche Zinssatz für Anleihen berechnet. 
 

	§3
	Folgende Person ist für die Konzertdurchführung am Konzerttag ab dem Zeitpunkt des Eintreffens der Band anwesend und vom Veranstalter entscheidungsbefugt beauftragt:

Name, Adresse:______________________________________________

             Telefon:_____________________

 

	§4
	Die Künstler können dem Veranstalter eine Liste mit maximal 6 Personen vorlegen, die als Gäste der Künstler freien Eintritt zur Veranstaltung haben, ohne dass dadurch den Künstlern Kosten entstehen. 

	§5
	Für die Künstler ist am Konzertort ein verschließbarer, sauberer Aufenthaltsraum vorgesehen. 

	§6
	Getränke und Speisen sind zum Konzert für die Künstler, Helfer und Techniker im normalen Umfang frei. Darüberhinaus werden durch den Veranstalter fol-gende Speisen und Getränke zur Verfügung gestellt: 3 Flaschen stilles Wasser,

                                                                                     _____________________

                                                                                     _____________________

	§7
	Der Veranstalter sorgt für ausreichend Stromanschlüsse in Bühnennähe.

	§8
	Der Veranstalter stellt eine den örtlichen Gegebenheiten angemessene PA inclusive Monitoranlage, Mikrofonierung und Techniker ab dem Zeitpunkt des Soundchecks. Die von den Künstlern erhältlichen technischen Anforderungen sind zu beachten. Die Bühne muss eben und stabil sein und eine nutzbare Gesamtfläche von mindestens 15...20 m2 bieten. Abweichende Bedingungen, insbesondere die vorhandene Technik und den Tontechniker betreffend, müssen mindestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn vereinbart werden.

	§9
	Den Künstlern wird ein gut sichtbarer, beleuchteter Stand zum Verkauf von Tonträgern, Shirts usw. zur Verfügung gestellt.

	§10
	Der Veranstalter stellt den Künstlern _____ saubere und ruhige Übernachtungs-möglichkeiten (Hotel, Pension, privat oder am Veranstaltungsort) zur Verfügung.

	§11
	Die Künstler sind in der künstlerischen Ausgestaltung und Darbietung ihres Programms frei.

	§12
	Die Gebühren für urheberrechtlich geschützte Werke (GEMA) trägt der Veranstalter.

	§13
	Ohne Zustimmung der Künstler dürfen keinerlei Tonträger- bzw. Filmaufnahmen der Darbietungen erfolgen.

	§14
	Der Veranstalter trägt Sorge für die Sicherheit der Künstler und derer Mitwirkenden sowie deren Eigentum. Für Schäden haftet der Veranstalter in vollem Umfang.

	§15
	Etwaige Ereignisse, die den Abbruch des Konzertes zur Folge haben, entbinden den Veranstalter nicht von der Zahlung des vereinbarten Honorars.

	§16
	Im Falle einer Vertragsverletzung gilt gegenseitig eine Konventionalstrafe in Höhe der Auftrittsgage an den geschädigten Partner. Fälle höherer Gewalt sind davon ausgeschlossen.

	§17
	Im Falle höherer Gewalt, einschließlich unabwendbarer behördlicher Maßnahmen, Ausfall bzw. 
Verspätung von Verkehrsmitteln sowie Krankheitsfällen (belegbar), welche die Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen, entbindet dies die Künstler von der Verpflichtung und es wird schnellstmöglich ein neuer Termin zu gleichen Konditionen vereinbart.

	§18
	Änderungswünsche bzw. Ergänzungen des Vertrages müssen bis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei den Künstlern eingegangen sein und bedürfen der Schriftform. Der Vertrag ist gültig, wenn das Duplikat vom Veranstalter bis zu diesem Zeitpunkt unterschrieben zurückgesandt worden ist.

	§19
	Sollten einzelne Bestandteile dieses Vertrages juristisch anfechtbar oder unwirksam sein, so wird hiermit vereinbart, im übrigen an der Gültigkeit dieses Vertrages festzuhalten.
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Gültigkeit halber der Schriftform. Die Rechtsbeziehung dieses Vertrages unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

	§20
	Beide Vertragspartner erklären, zu rechtsverbindlichen Vertragsabschlüssen berechtigt zu sein. Durch ihre Unterschrift erkennen beide Vertragspartner diesen Vertrag an. Der unterzeichnende Veranstalter haftet auch persönlich für das Einhalten des Vertrages und bestätigt gleichfalls durch seine Unterschrift unter diesem Vertrag, dass er für die Veranstaltung ausreichend versichert ist. Beide Vertragspartner vereinbaren, Stillschweigen über die getroffenen Vereinbarungen zu halten.

	§21
	Der Gerichtsstand ist in jedem Falle Rostock.


	
	


Den Vertrag habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere ihn. 


 

	____________________
	__________________________________

	Ort, Datum
	Unterschrift Künstler

	 



	____________________
	__________________________________

	Ort, Datum
	Unterschrift Veranstalter


